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Abrechnung Unterrichtseinheiten 
 

Gesetzliche Grundlagen: 

Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des Bibliothekswesens und die Verordnung der 
Landesregierung zur Durchführung des Gesetzes zur Förderung der Weiterbildung und des 
Bibliothekswesens  

Die Bildungseinrichtung bei dem die Gemeinde/Einrichtung Mitglied ist, ist für die 
Bezuschussung der Erwachsenenbildung zuständig. Voraussetzung ist, dass die 
Gemeinden/Einrichtungen die Veranstaltungen dem Bildungswerk (hier: Evang. 
Erwachsenenbildung im Kirchenbezirk Leonberg) melden. Die Einnahme und Ausgabe von 
Mitteln für die gemeindliche Erwachsenenbildung erfolgt über den Haushaltsplan der 
Kirchengemeinde.  

Beauftragte für Erwachsenenbildung in den Gemeinden: Es empfiehlt sich, dass es in jeder 
Kirchengemeinde mindestens eine*n Bildungsbeauftragten für Erwachsenenbildung gibt. 
Ihr*ihm obliegt die Wahrung des Kontaktes zwischen Kirchengemeinde und dem 
Bildungswerk. Er*sie sollte in den gemeindlichen Gremien vertreten sein und dazu 
beitragen, die lokale Erwachsenenbildung zu koordinieren, Impulse und Einladungen des 
Bildungswerks weiterzugeben, gemeindliche Bildungsveranstaltungen anzuregen. In Gestalt 
der*des Beauftragten wird deutlich, dass Erwachsenenbildung eine Aufgabe der Gemeinde 
ist.  

 

Allgemeine Voraussetzungen für die Förderungen von Veranstaltungen nach 
dem Weiterbildungsgesetz (WGB) 

 Aufbewahrungspflicht: 
Belegexemplare müssen 10 Jahre digital bzw. in einem Ordner beim Veranstalter 
(Kirchengemeinde oder regionale Bildungseinrichtung) aufbewahrt werden. Da die 
gesetzliche Grundlage „Weiterbildungsförderungsgesetz“ eine Aufbewahrung von 10 Jahren 
vorschreibt, steht dies über den Datenschutzbestimmungen und ist somit bindend.  

 Der Veranstalter (Kirchengemeinde) dokumentiert die Veröffentlichung und wenn 
vorhanden die Teilnehmerliste. Bitte bewahren Sie die Belegexemplare 10 Jahr auf (digital 
oder in Papierform) und notieren Sie, wie z. B. Programme verteilt wurden. Veröffentlichung 
von Veranstaltungen ausschließlich auf einer Homepage müssen z.B. durch Screenshots 
dokumentiert werden.  

 die Veranstaltungen müssen öffentlich angekündigt werden und für jedermann/jederfrau 
zugänglich sein 

 Die Öffentlichkeitsarbeit muss sichergestellt sein. Z. B. durch Veröffentlichung der 
Veranstaltungen im Programm der EB, durch die Veröffentlichung im Gemeindebrief oder 
durch elektronische Newsletter, Ankündigungen in der regionalen Presse und im Internet.  



 Eine Bildungsmaßnahme ist dadurch bestimmt, dass sie Ziele verfolgt, die in einzelnen 
Lernschritten erreicht werden sollen, von einem Einzelnen oder einem Team geplant und 
vorbereitet wird, öffentlich bekannt gemacht wird, zu bewusstem Lernen einlädt, in einem 
überschaubaren Zeitraum stattfindet und von den Teilnehmenden auch als solche – als 
Bildungsmaßnahme – erkannt werden kann.  

 die Ausschreibung zur Veranstaltung soll mindestens Angaben über Veranstalter, Ort, Thema, 
Referent/in, Veranstaltungszeiten, Teilnehmergebühren und Teilnehmerbegrenzungen 
enthalten. Der Titel muss klar das Thema benennen (zum Beispiel ist „Adventsnachmittag“ zu 
allgemein formuliert), der Bildungsaspekt muss erkennbar sein.  

 die Anzahl der Teilnehmer darf in der Regel 10 Personen nicht unterschreiten.  
 Bei Veranstaltungen, bei denen es Kooperationen gibt, sollte eine Kooperationsvereinbarung 

bestehen, aus der hervorgeht, welche Einrichtung die förderfähige Veranstaltung abrechnet.  
 Die vom Staat und den Kommunen zur Verfügung gestellten Mittel für 

Erwachsenbildungsmaßnahmen sind Steuergelder. Deshalb verlangt der Gesetzgeber, dass 
diese Mittel allen Bürgern wieder zugutekommen. Im Sinne des WBG geförderte 
Maßnahmenmüssen daher prinzipiell allen offenstehen. Eine generelle Beschränkung im 
Zugang auf bestimmte Personengruppen ist unzulässig.  

 Die Zuschüsse, die gemäß den gemeldeten Veranstaltungen und den daraus sich ergebenden 
Unterrichtseinheiten aus kirchlichen Erwachsenenbildungsmitteln vereinnahmt und werden 
entsprechend ihrer Zweckbestimmung (ausschließlich Belange aus der gemeindlichen 
Erwachsenenbildung) wieder verausgabt.  

 Kostenlose Veranstaltungen sind förderfähig, wenn sie beim Anbieter die Ausnahme und 
nicht die Regel sind.  

 Bei Einzelveranstaltungen werden die Unterrichtseinheiten auf zwei Nach-Komma-Stellen 
erfasst. Eine Unterrichtseinheit entspricht 45 Minuten, 60 Minuten entsprechen 1,33 
Unterrichtseinheiten.  

 Bei Jugendgruppen und Treffs sind Veranstaltungen förderfähig bei denen es einen 
thematischen Inhalt gibt, der mit Referent*in und Thema veröffentlicht wird. Z.B. „Meine 
Eltern nerven nur! Stressfrei durch die Pubertät.“ Mit Jugendreferentin Sabine Mustermann. 
Gesellige Treffs mit geistlichen Elementen sind nicht förderfähig. Bastel- oder Kochkurse für 
Jugendliche sind förderfähig, wenn öffentlich eingeladen und die handwerklichen Fähigkeiten 
systematisch eingeübt werden. Falls für diese Kinder-und Jugendarbeit bereits Fördermittel 
aus dem Landesjugendplan fließen, sind die Veranstalten nicht abrechenbar.  
Kinderferienbetreuung ist förderfähig, für den Teil, in dem Jugendlichen systematisch in ein 
Themengebiet (Basteln, Handwerk, Kochen, erlernen neuer Sportarten, etc.) eingewiesen 
werden, nicht für die Betreuungszeit.  

 Stichwort Reparaturcafé: Reparaturen können nicht abgerechnet werden, eine Reparatur-
Werkstatt mit Anleitung, die offen ausgeschrieben ist, kann abgerechnet werden. Gilt auch 
für Nähtreffs.  

 Lesungen sind eindeutig förderungsfähige Veranstaltungen, auch wenn nicht der Autor/die 
Autorin selbst vorliest.  

 Bei Fortbildungen zum Beispiel eine Führung im Ulmer Münster oder im Bibelgarten einer 
Gemeinde, kann diese nur einmal abgerechnet werden – das bedarf genauer Absprachen, 
gegebenenfalls mit einem Kooperationsvertrag. (Denken Sie an die Dokumentationspflicht)  

 Hauskreise brauchen eine wöchentliche Ausschreibung mit Angabe des Themas und des 
Referenten. Nur die Zeitanteile, die sich rein mit dem Bibeltext beschäftigen, abzüglich 
Gebet, Gesang, seelsorgerischer Austausch sind abrechnungsfähig. Kommt dann nach Abzug 
der nicht förderfähigen Anteile nur eine halbe Zeitstunde pro Woche zusammen, können 
diese als Reihe zusammengefasst werden.  
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 Offene Treffs/Bildungscafés sind nicht förderfähig. 

 

Abrechnung Unterrichtseinheiten  
 Einloggen unter: https://www.ebw-systems.de/ 
 Alle Veranstaltungen unter 5 UE sind Einzelveranstaltungen.  

Seminare, Kurse, Gesprächsreihen ab 5 UE – aus dem Titel muss der Inhalt ersichtlich sein – 
genauere Angaben zur Häufigkeit und Dauer (z.B. 14 Termine á 2 Unterrichtseinheiten) 
müssen gemacht werden. Gesprächs- und Vortragsreihen mit stark wechselnden 
Teilnehmenden sind als Einzelveranstaltung zu behandeln.  

 Die Teilnehmer/innen der Weiterbildungsveranstaltungen beteiligen sich durch 
Teilnehmergebühren an den Kosten der Einrichtung. Hierdurch muss ein angemessener 
Anteil an den durch die förderfähigen Veranstaltungen insgesamt entstandenen Kosten 
gedeckt werden. In der Regel werden bei Veranstaltungen Teilnehmerbeiträge erhoben. 
Kostenlose Veranstaltungen sind nur dann förderfähig, wenn sie beim Anbieter die 
Ausnahme und nicht die Regel sind.  

 Kurse mit 5 -9 Personen können nur mit schriftlicher Begründung gefördert werden, dazu 
muss ein anerkannter Grund vorliegen. Die Begründung erfolgt auf einem Formblatt, bitte 
zutreffende Begründung ankreuzen . 
Kurse mit weniger als 5 Teilnehmenden sind generell nicht förderfähig.  

SK 1 Kurse im ländlichen Raum mit geringer Einwohnerdichte 
SK 2 Anzahl der zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze (z.B. EDV, 

Nähmaschinen) 
SK 3 Aufbaukurs mit weniger TN als vorausgehende Grundkurse (z.B. 

Sprachen) 
SK 6 Neuangebote und Schnupperkurse (zur Etablierung des Angebots) 
SK 8 Nachträgliche Abmeldungen 

 

 Bitte nutzen Sie diese Sonderkriterien nur für begründete Ausnahmen und machen Sie diese 
nicht zum „Normalfall“. 

 Der pädagogische Inhalt jeder Veranstaltung muss aus dem Programm erkennbar sein und 
veröffentlicht worden sein.  

 Ab 2023 werden Unterrichtseinheiten mit zwei Nach-Komma-Stellen erfasst. Eine 
Unterrichtseinheit entspricht 45 Minuten, 60 Minuten entsprechen 1,33 
Unterrichtseinheiten.  

Nicht gefördert werden:  

 Gesellige Veranstaltungen  
 Veranstaltungen, die gottesdienstlichen oder seelsorgerischen Charakter haben wie 

Gottesdienste, Freizeiten, Maßnahmen aus dem Jugendbereich, Sportgruppen, Sitzungen. 

 

Neu in EB Systems:  



 Das Feld Referent/Referentin ist mit einer Eingabe der Anzahl der Referenten/Referentinnen 
bedienbar.  

 Wenn Sie in der Liste der eingegebenen Veranstaltungen das Feld „Datum“ anklicken, 
werden die Veranstaltungen nach Datum sortiert. Das erleichtert die Kontrolle.  

 

Häufige Fragen:  

Adventsfeier Nicht förderfähig, Veranstaltungen die nur der 
Unterhaltung dienen, z.B.: Spiel, Spaß im 
Fasching, Feiern … 

Asylbewerber – Kurse für (z.B. Deutschkurse …) Bedingt förderfähig, nur wenn keine andere 
Förderung vom Land vorliegt.  

Ausflüge Bedingt förderfähig. Wenn öffentlich 
ausgeschrieben und mit einem 
Bildungsprogramm verbunden (Anzahl der 
dafür angefallenen UEs eintragen). 
Zuschussfähig sind ausschließlich inhaltliche 
Teile (auch während der Fahrt) und Führungen, 
reine Fahrzeiten und Pausen sind nicht 
abrechenbar.  
Nicht abrechenbar sind Fahrten, wenn die 
einfache Entfernung mehr als 300 km beträgt 
oder eine fachkundige Führung fehlt.  

Ausstellungen: Nur Einführungsvorträge oder intensive 
Führungen  

Adventskalender Lebendige Adventskalender können nicht 
abgerechnet werden 

Basteln Basteln für Bazar, bzw. Verkauf jeglicher Art ist 
nicht förderfähig, wenn in einer Gemeinde 
schöpferische, handwerkliche, künstlerische 
Fähigkeiten durch einzelne Kursleiter/innen 
systematisch eingeübt werden und dazu 
öffentlich eingeladen wurde, handelt es sich um 
eine förderfähige Veranstaltung.  

Autopannenkurse/Erste Hilfe/ 
Fahrradworkshops 

Bei Anleitung zur Reparatur defekter Alltags- 
und Gebrauchsgegenstände mit Bildungsziel 
und Umweltschutz, ist die reine Unterrichtszeit 
abrechenbar.  

Besinnungstage Bei Einkehrtagen sind ausschließlich Vorträge 
abrechenbar.  

Bibelstunde Wenn Andachtscharakter: nein. 
Veranstaltungen mit einem eindeutig zu 
erkennenden Seminarcharakter, dieser muss im 
Titel deutlich erkennbar sein.  

Bibelwochen Nicht förderfähig. 
Bildungscafés/offene Treffs Nicht förderfähig bis zur Entscheidung des 

Kultusministeriums in 2020. 
Blended-learning Kurse und E-learning-Kurse Förderfähig ist nur der Präsenzanteil.  
Chöre/Projektchor Das Projekt muss erkennbar sein, abgekoppelt 

vom Regelchor, mit Unterbrechungen, nicht 
ganzjährig, abgekoppelt vom Regelchor.   
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Digitale Veranstaltungen Hier dürfen nur „synchrone Veranstaltungen 
eingetragen werden, dies bedeutet, dass die 
Teilnehmenden und die Leitung gleichzeitig 
über den Bildschirm miteinander verbunden 
sin. Lern-Videos sind nicht förderfähig.  

Elternabende Nicht förderfähig, wenn es sich um interne 
organisatorische Absprachen handelt. 
Förderfähig, wenn thematisch gearbeitet wird. 
Thema und Leitung sind anzugeben.  

Eltern-Kind-Arbeit Thema und Leitung sind anzugeben. Kinder und 
Erwachsene können als Teilnehmer 
abgerechnet werden. Es ist nur die tatsächliche 
Bildungsarbeit abrechenbar. 

Fahrten (max. eintägig) Zuschussfähig sind ausschließlich inhaltliche 
Teile und Führungen. 
Nicht abrechenbar sind Fahrten, wenn die 
einfache Entfernung mehr als 300 Kilometer 
beträgt oder die fachkundige Leitung fehlt.  

Filmvorführungen Eine reine Filmvorführung ist keine 
Veranstaltung im Sinne des WBG, die 
Einführung in den Film und die Diskussion 
danach können abgerechnet werden.  

Freizeiten Es können nur Phasen abgerechnet werden, die 
den Charakter einer Lehrveranstaltung haben.  
Die Bildungsinhalte sind einzeln aufzuführen bis 
max 8 UE pro Tag.  

Gymnastikgruppe/Fitnesskurse  Förderfähig bei öffentlichem Kursangebot das 
der Prävention dient (Yoga, Walking, 
Sitzgymnastik), mit qualifizierter Kursleitung. 
Bitte Leitung angeben.  

Hauskreise Wenn öffentlich ausgeschrieben und eine 
Leitung vorhanden ist sowie ein Thema, dann 
förderfähig. Bitte auf aussagekräftigen Titel 
achten.  
Hauskreise brauchen eine wöchentliche 
Ausschreibung mit Angabe des Themas und 
des Referenten. Nur die Zeitanteile, die sich 
rein mit dem Bibeltext beschäftigen, abzüglich 
Gebet, Gesang, seelsorgerischer Austausch sind 
abrechnungsfähig. Kommt dann nach Abzug der 
nicht förderfähigen Anteile nur eine halbe 
Zeitstunde pro Woche zusammen, können diese 
als Reihe zusammengefasst werden.  
 

Instrumentalkurse Wenn für Erwachsene Kurse zur Erlernung und 
Vertiefung eines Instrumentes angeboten 
werden, indem sie dazu regelmäßig und 
systematisch angeleitet werden, so kann dies 
als Maßnahme zur Erwachsenenbildung gelten. 
Instrumentalkreise die der Förderung des 
Musiklebens einer Gemeinde dienen, um 



vielleicht einen Gottesdienst zu gestalten, sind 
nicht förderfähig.  

Integrationsveranstaltungen  Eine Doppelförderung aus Landesmitteln ist 
auszuschließen. BAMF Förderungen sind mit 
Landesförderungen möglich. Bildungscafés sind 
nicht förderfähig.  

Jugendfreizeiten/Jugendgruppen Nicht förderfähig, wenn Förderung über 
Landesjugendplan oder andere Mittel 
vorhanden ist. Förderfähig, wenn thematischer 
Inhalt dokumentiert vorliegt und offen 
eingeladen wird. 

Jugendliche/Kinder Förderfähig sind Kinder- und Jugendbildung bei 
Einzelveranstaltungen unter 5 
Unterrichtseinheiten. Schüler*innen-Kurse, 
pädagogische Freizeitbetreuung (z.B. 
Englischkurse für Kids, Nähkurse für Teenies) 

Jungbläser Wenn offen dazu eingeladen wird und die 
Beherrschung und das Erlernen des 
Instrumentes durch regelmäßige Anleitung 
erfolgen. 

Jungschar/Jugendgruppen/Jugendtreffs Das Thema muss dokumentiert vorliegen und es 
muss dazu offen eingeladen sein.  

Kirchenführung/Kloster/Kapelle u.ä. 
Kirchenraumpädagogische Maßnahmen 

Kirchenraumpädagogische Angebote und 
Führungen, zu denen öffentlich eingeladen 
wird, sind anerkannte Formen der 
Erwachsenenbildung.  

Konfirmandengruppe/Elternabend Nur mit theologischem oder pädagogischem 
Thema und wenn sichergestellt ist, dass solche 
Veranstaltungen auch Menschen zugänglich 
sind, deren Kinder nicht zur 
Konfirmandengruppe gehören.  

Konzerte Nur eine im Zusammenhang mit dem Konzert 
stehende Vor- oder Nachbesprechung ist 
abrechnungsfähig. Gilt es nur eine 
Vorbesprechung kann diese, aber nicht das 
Konzert als Veranstaltung abgerechnet werden.  

Krabbelgruppe Thema und Leitung sind anzugeben. Kinder und 
Erwachsene können als Teilnehmer 
abgerechnet werden. Es kann nur 1 UE 
abgerechnet werden bei bis zu 90 Minuten. Bei 
120 Minuten und mehr können 2 UEs 
abgerechnet werden. 
Wenn möglich, mehrmonatige Themenreihen 
bilden.  

Meditation Ein meditativer Abend ist nicht förderfähig. 
Förderfähig sind Meditationskurse, die in die 
Meditationsweisen einführen und diese 
einüben.  

Pilgern Pilgern als solches ist nicht abrechnungsfähig. 
Bildungsinhalte die aus dem Programm 
ersichtlich sind, z B. Kirchenführungen, 
Hintergrundinfos zur Bedeutung des Pilgerns, 
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von 1 Einheit von 45 Minuten am Stück, sind 
abrechnungsfähig  

Selbsthilfegruppen Nicht förderfähig.  
Seniorenkreis Abrechenbar wenn gemeinsam ein Thema 

bearbeitet wird, ein Referent/eine Referentin 
eingeladen und die Veranstaltung öffentlich 
ausgeschrieben ist.  

Spieleabende/-nachmittage Nicht förderfähig, es sei denn, es werden neue 
Spiele vorgeführt und ausprobiert.  

Spiele, z. B. Schach, Brigde Anleitung zur geeigneten Spielmethoden mit 
Ziel der Gesundheitsförderung/Prävention, z.B. 
Gedächtnistraining für ältere Menschen 

Sport Nicht förderfähig Badminton, Ballsport, 
Bogenschießen, Golf, Inline Skating, 
Kanufahren, Kegeln, Reiten, Segeln, Surfen. 
Ausgenommen sind Bewegungsangebote im 
Wasser mit Bildungsziel 
Gesundheitsförderung/Prävention.  

Standarttänze Standarttänze für Senioren und Seniorinnen, 
wenn der gesundheitsfördernde Aspekt im 
Vordergrund steht. 

Studienreisen Die Fahrt ist nicht abrechembar, außer es 
erfolgt ein thematischer Input. Bildungsinhalt 
die aus dem Programm ersichtlich sind, sind 
abrechenbar (mindestens eine Einheit von 45 
Minuten am Stück, z.B. Kirchenführungen, 
Hintergrundinformationen …)  

Taufseminare  Nicht förderfähig 
Theatergruppe Das Einüben eines Theaterstücks- oder 

Musikstücks ist zuschussfähig, die Aufführung 
selbst nicht. 

Theologiekurs/Theologischer Anthropologiekurs Förderfähig 
Treffs  Es können nur diejenigen Zusammenkünfte 

abgerechnet werden, zu denen unter Angabe 
eines inhaltlichen Arbeitsschwerpunkts 
öffentlich eingeladen wurde.  

Wanderungen Förderfähig unter fachkundiger Leitung und 
Nachweis des Bildungsinhaltes.  
Walking und Nordic Walking wegen der 
präventiven und gesundheitsfördernden 
Aspekten.  

Weltgebetstag Förderfähig ist der Informationsabend über das 
ausführende Land. Nicht förderfähig ist der 
Weltgebetstagsgottesdienst selbst und die 
organisatorische Vorbereitung dafür.  

Weinproben bzw. analoge Veranstaltungen Kursangebote mit Bildungsziel Kulturgeschichte 
oder Naturwissenschaften-Ökologie orientierte 
Angebote sind förderfähig.  

 


